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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtshilfe

Das Parlament überwies eine Motion Leutenegger Oberholzer (sp, BL). Der Vorstoss
fordert die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage in der Form eine Bundesgesetzes
für bisher auf Artikel 184 Absatz 3 der Bundesverfassung gestützte Blockierungen von
Geldern gestürzter Potentaten. 1

MOTION
DATUM: 22.12.2011
NADJA ACKERMANN

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Geld, Währung und Kredit

Die Motion Leutenegger Oberholzer (sp, BL), welche für systemrelevante Banken eine
Eigenkapitalquote von mindestens 10 Prozent der nichtrisikogewichteten Aktiven
forderte, war in der Herbstsession 2015 Verhandlungsgegenstand im Nationalrat. Die
Beratung erfolgte zusammen mit zwei weiteren Motionen der SP- (Mo. 13.3743) und der
SVP-Fraktion (Mo. 13.3740), welche beide mit den Forderungen nach einem
Trennbankensystem ebenfalls die «Too-big-to-fail»-Problematik tangierten.
Leutenegger-Oberholzer stützte sich auf internationale wissenschaftliche Literatur und
erachtete sowohl die gegenwärtige Eigenkapitalquote von 3.2 Prozent als auch die von
der SVP bevorzugte Quote von 6 Prozent als ungenügend. Obschon die Motionärin
hervorhob, dass sie eine ungewichtete Kapitalquote von 10 Prozent der Aktiven
weiterhin als notwendig und erstrebenswert erachte, zog sie die Motion mit der
Begründung zurück, dass sie durch diesen taktischen Rückzug negative Signale  in
dieser Debatte durch einen ablehnenden Entscheid verhindern wolle. 2

MOTION
DATUM: 24.09.2015
CATALINA SCHMID

Banken

Gerichtliche Prozesse in Italien gegen Angestellte von Schweizer Banken, denen die
Beihilfe bei der Umgehung von dort geltenden Devisenbestimmungen vorgeworfen
wurde, und Beschuldigungen durch nichtoffizielle französische Stellen nach dem
Regierungswechsel in unserem westlichen Nachbarland verhalfen der Problematik der
Fluchtgelder zu neuer Aktualität. Lilian Uchtenhagen (sp, ZH) verlangte im Nationalrat
mit einer Motion die Überführung der 1977 zwischen der Nationalbank und der
Bankiervereinigung abgeschlossenen freiwilligen «Vereinbarung über die
Sorgfaltspflicht bei der Entgegennahme von Geldern und die Handhabung des
Bankgeheimnisses» ins ordentliche Recht. Dabei sollen ihrer Ansicht nach auch
Treuhänder und Kapitalgesellschaften diesen Bestimmungen unterstellt werden. Die
Behörden beurteilten das bisherige Funktionieren des Gentlemen's Agreement als
derart zufriedenstellend, dass sich eine Legiferierung nicht aufdränge. Immerhin soll
das Anliegen im Rahmen der für 1982 vorgesehenen Revision des Bankengesetzes
überprüft werden; im Einverständnis mit der Regierung überwies das Parlament die
Motion als Postulat. 3

MOTION
DATUM: 18.12.1981
HANS HIRTER

Grosses internationales Aufsehen erregte die Kampagne jüdischer Stellen für neue
Nachforschungen nach Vermögen, welche von Naziopfern bei Schweizer Banken
deponiert worden waren und seither als herrenlos gelten, sei es, weil keine
erbberechtigten Rechtsnachfolger mehr vorhanden sind, sei es, weil diese keine
Kenntnis von den Einlagen haben. In einer vom Bund veranlassten ersten Suchaktion
waren in den 60er Jahren von den Banken knapp CHF 10 Mio. aufgefunden und an die
Berechtigten bzw., falls solche nicht ausfindig gemacht werden konnten, an
Organisationen ausbezahlt worden. Jüdische Organisationen in Israel und in den USA
behaupteten jetzt, dass auch heute noch Beträge in der Höhe mehrerer Mia Fr. auf den
Schweizer Banken liegen müssen. Ständerat Plattner (sp, BS) forderte mit einer
ursprünglich von Piller (sp, FR) eingereichten Motion politische Massnahmen, um diese
Suche wiederaufzunehmen und Banken sowie weitere Vermögensverwalter zu

MOTION
DATUM: 12.06.1995
HANS HIRTER
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verpflichten, offenbar herrenlose Vermögen einer zentralen Stelle zu melden. Diese soll
berechtigte Eigentümer feststellen und – falls die Suche zu keinem Ergebnis führt – die
gemeinnützige Verwendung der Gelder verfügen. 4

Die Banken hatten in der Zwischenzeit auch gehandelt und freiwillige Richtlinien für
die Behandlung «nachrichtenloser» Vermögen beschlossen. Als wichtigstes
Instrument wurde eine zentrale Anlaufstelle für Nachforschungen geschaffen, welcher
die Banken auf Anfrage Auskunft geben müssen. Die Banken wurden zudem verpflichtet,
diejenigen Vermögen (Konti, Depots und Safes) zu kennzeichnen und zu sperren, bei
denen sie seit zehn Jahren keine Nachrichten von den Eigentümern erhalten haben;
eine Meldepflicht besteht aber weiterhin nicht. Während der Bundesrat bei der
Behandlung der Motion Plattner dafür plädierte, zuerst einmal die Auswirkungen dieser
Standesregeln abzuwarten, kritisierte Plattner das Fehlen einer Meldepflicht sowie den
Nichteinbezug von anderen Vermögensverwaltern und beharrte auf seiner Motion.
Diese wurde vom Ständerat mit 6:4 Stimmen abgelehnt. 5

MOTION
DATUM: 09.10.1995
HANS HIRTER

Eine Motion der FDP–Fraktion kümmerte sich um die Verwendung der im Rahmen der
Suchaktion des Volcker–Komitees eruierten Vermögen. Sie schlug vor, dass diese bei
Wahrung der individuellen Ansprüche der Berechtigten in einen Fonds des Bundes
eingelegt werden sollen. Die nicht an Berechtigte auszahlbaren Gelder sollen
humanitären Organisationen, deren Tätigkeit im Zusammenhang mit Nazi–Opfern steht,
zugute kommen. Unter Verweis auf den im Februar auf Initiative der Grossbanken ins
Leben gerufenen «humanitären Fonds für die Opfer des Holocaust», in den diese
Gelder eventuell einfliessen könnten, beantragte der Bundesrat die Umwandlung in ein
Postulat. Der Nationalrat folgte diesem Antrag. 6

MOTION
DATUM: 18.03.1997
HANS HIRTER

Der Umstand, dass bei solchen Fällen die Kontensperre erst nach dem Sturz der
jeweiligen Staatschefs erfolgt, veranlasste Grobet (pda, GE), mit einer Motion eine
andere Politik zu verlangen. Diese würde es dem Bundesrat erlauben, die
Vermögenswerte von noch amtierenden Staatschefs, welche der Korruption oder der
Unterschlagung beschuldigt werden, bereits dann zu sperren, wenn die
Verdächtigungen als zutreffend erscheinen. Der Bundesrat wies darauf hin, dass sich
derartige Massnahmen nicht mit den internationalen Rechtshilfeabkommen
vereinbaren lassen würden; hingegen seien die Banken aufgrund des
Geldwäschereigesetzes auf jeden Fall zur Vorsicht bei der Pflege von Beziehungen mit
derartigen Kunden verpflichtet. Der Nationalrat wandelte die Motion auf Antrag des
Bundesrats in ein Postulat um. 7

MOTION
DATUM: 20.03.1997
HANS HIRTER

Noch vor dem Sturz des zairischen Präsidenten Mobutu stellten Vertreter der Rebellen
ein Gesuch um die Einfrierung seiner allfällig in der Schweiz vorhandenen Bankkonten
und anderen Vermögenswerten. In einem ersten Entscheid am 16. April trat der
Bundesrat nicht auf die Forderung ein, da Mobutu noch im Amt war. Nach Mobutus
Sturz reichte ein regionaler Staatsanwalt aus Zaire (neu Kongo) als provisorischer
Vertreter der neuen Regierung ein summarisches Gesuch um Rechtshilfe ein. Gestützt
auf den aussenpolitischen Ausnahmeartikel der Bundesverfassung (Art. 102.8 BV)
verfügte die Schweiz am 17. Mai als weltweit erstes Land eine Sperre über Konten und
andere Vermögenswerte Mobutus und seiner Familienangehörigen. Bereits vorher
hatte der Bundesrat die Banken verpflichtet, der Bankenkommission Konten von
Mobutu und seinen Familienangehörigen zu melden. Ein Rekurs Mobutus gegen diese
Massnahme wurde vom Bundesgericht abgewiesen. Insgesamt kamen bei sechs Banken
Vermögenswerte im Gesamtbetrag von CHF 4.8 Mio. zum Vorschein. Später reichte die
neue Regierung der Republik Kongo ein zweites Rechtshilfegesuch ein, das auch die
Blockierung von Vermögenswerten von Mitarbeitern des gestürzten Diktators verlangte.
Mit der Begründung, es sei zu allgemein gehalten, gab ihm der Bundesrat keine Folge,
worauf zumindest für Mobutu die verlangten Präzisierungen nachgereicht wurden.
Nationalrat Rechsteiner (sp, SG) zweifelte allerdings an der Tauglichkeit dieser Such–
und Sperremassnahmen und verlangte neue gesetzliche Bestimmungen. Da seine
Motion von Sandoz (lp, VD) bekämpft wurde, verschob der Rat ihre Behandlung. 8

MOTION
DATUM: 20.09.1997
HANS HIRTER
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Am 18. März debattierte der Nationalrat über die nachrichtenlosen Guthaben. Anlass
dazu bot eine Reihe von parlamentarischen Vorstössen. Mit einem vom Nationalrat
überwiesenen Postulat verlangte die Freisinnige Nabholz (ZH) gesetzgeberische
Massnahmen, um in Zukunft zu verhindern, dass nachrichtenlose Konten während
Jahrzehnten bei den Banken bleiben. Gemäss Nabholz könnte nach dem Beispiel
anderer Länder nach einer bestimmten Frist eine Übergabe der Vermögen und der
dazugehörenden Akten an den Staat vorgeschrieben werden. Ansprüche wären dann
nicht mehr an die Banken, sondern an den Staat zu richten. Die zuständige Bundesstelle
hätte nach Berechtigten zu suchen, und nach einer festgelegten Zeitspanne würden die
nicht eingeforderten Vermögen an den Staat fallen. Der Ständerat überwies ebenfalls in
der Frühlingssession eine Motion Plattner (Mo. 96.3610) (sp, BS) mit ähnlichem Inhalt
wie das Postulat Nabholz (Po. 96.3574), welche dann auch im Nationalrat Zustimmung
fand. Der Unterschied zum Postulat Nabholz besteht darin, dass erstens die Motion
nicht nur Bankeinlagen, sondern auch bei anderen Treuhändern deponierte Vermögen
betrifft, und zweitens diese nicht an eine Bundesstelle abgeliefert, sondern dort nur
gemeldet werden sollen. Etwas weniger weit ging Rechsteiner (sp, SG), der mit einer von
beiden Räten überwiesenen Motion lediglich eine Meldepflicht für während einer
längeren Zeit nachrichtenlos gebliebene Guthaben einführen wollte, ohne den Staat
aber zu Nachforschungen zu verpflichten. Bundesrat Villiger kündigte im Herbst vor
dem Ständerat an, dass der Bundesrat das EJPD beauftragt habe, eine Gesetzesvorlage
zu erarbeiten. In einer später eingereichten und in der Herbstsession vom Nationalrat
überwiesenen Motion forderte Rechsteiner den Bundesrat in allgemeiner Form auf,
neue Rechtsgrundlagen für die Behandlung nachrichtenloser Vermögenswerte
vorzuschlagen. 9

MOTION
DATUM: 09.12.1997
HANS HIRTER

Gemäss Börsengesetz gewährt die Eidgenössische Börsenkommission den
Börsenaufsichtsstellen anderer Länder Amtshilfe bei der Aufdeckung von
Irregularitäten, knüpft diese jedoch an bestimmte Bedingungen. So muss unter
anderem der betroffene Kunde informiert werden, und die Kommission muss die
Weiterleitung dieser Informationen an die Strafverfolgungsbehörden von Drittstaaten
bewilligen. Da diese Anforderungen im internationalen Vergleich sehr streng sind, wird
das Verhalten der Schweiz bei der Aufdeckung von Verstössen gegen Börsenregeln oft
als unkooperativ kritisiert. Nach Ansicht des Bundesrates könnte eine daraus
entstehende Krise in der Zusammenarbeit zwischen der Börsenkommission und
ausländischen Aufsichtsbehörden zu einem Ausschluss von Schweizer Banken von
wichtigen Börsenplätzen führen. Mit einer als Postulat überwiesenen Motion Studer (sp,
NE) forderte der Ständerat den Bundesrat auf, eine Lockerung dieser Bestimmungen
vorzubereiten. 10

MOTION
DATUM: 19.09.2000
HANS HIRTER

Nach Meinung der politischen Linken reichen die Gesetze über die Bekämpfung der
Geldwäscherei und der Korruption nicht aus, um aus illegalen Aktivitäten stammende
Gelder vom schweizerischen Finanzplatz fernzuhalten. Mit einer Motion forderte
deshalb der Genfer Nationalrat Grobet (pda) die Einrichtung einer dem Bankgeheimnis
unterstehenden Kommission, bei welcher die Banken Einlagen ab 1 Mio Fr. von
ausländischen Staatschefs und Ministern melden müssen. Der Nationalrat lehnte auf
Antrag des Bundesrates dieses Begehren mit 89:55 Stimmen ab. 11

MOTION
DATUM: 04.10.2000
HANS HIRTER

Die sich häufende Kritik von ausländischen Regierungen an der fehlenden
Auskunftspflicht der Banken gewisser Staaten, und darunter vor allem der Schweiz, bei
Steuerhinterziehung führte in der Schweiz zu Gegenreaktionen. Nachdem sich
Geheimdienstorgane Deutschlands auf illegale Weise Kundenlisten einer
liechtensteinischen Bank beschafft hatten, reichten die SVP und die CVP je eine Motion
für die Verschärfung der Strafbestimmungen bei Verletzung des schweizerischen
Bankgeheimnisses ein. Auf Empfehlung des Bundesrates lehnte der Nationalrat diese
Vorstösse mit 117 zu 56 resp. 95 zu 88 Stimmen ab. Die deutsche Bundeskanzlerin
Merkel und ihr Finanzminister Steinbrück kündigten an, dass Deutschland das Ziel
verfolge, bei Steuerhinterziehung von der Schweiz und anderen Staaten resp. ihren
Banken volle Informationen einzufordern. An einem Kongress von Finanzministern aus
einem Teil der OECD-Staaten wiederholte Steinbrück seine Angriffe auf die Schweiz als
„Steuerparadies“ und „Hort für Steuerhinterziehung“. 12

MOTION
DATUM: 08.12.2008
HANS HIRTER
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In der Frühjahrssession, also kurz nach der Bekanntgabe der neuen Strategie des
Bundesrates, führten beide Parlamentskammern grosse Debatten über die Zukunft des
Finanzplatzes Schweiz und dabei insbesondere über das vom Ausland immer stärker
attackierte Bankgeheimnis bei Steuerhinterziehung durch. Der Nationalrat, wo die
Diskussion besonders emotional geführt wurde, behandelte eine Reihe von Motionen,
Postulaten und Interpellationen zu diesem Thema. Die Linke wiederholte in der
Diskussion ihre seit Jahrzehnten vertretene Position, dass sich die Schweiz mit ihrem
Festhalten am gegenwärtig praktizierten Bankgeheimnis (keine Rechtshilfe bei
Steuerhinterziehung) international isoliere und damit auch dem Wirtschaftsstandort
Schweiz schade. Die FDP und die CVP verteidigten die Politik des Bundesrates. Die SVP
kritisierte diese Haltung des Bundesrates als Kapitulation in einem Wirtschaftskrieg. Sie
forderte die Verankerung des Bankgeheimnisses in der Bundesverfassung und lehnte
die Amtshilfe bei Steuerhinterziehung ab. Zudem verlangte sie von der Regierung einen
Gegenangriff auf Grossbritannien und die USA, welche Steuerhinterziehern ebenfalls
Schlupflöcher anbieten würden.

Im Anschluss an diese Auseinandersetzung lehnte der Nationalrat mehrere Motionen
und Postulate der SP-Fraktion ab. Darunter befand sich auch die Forderung, im Inland
Steuerhinterziehung strafrechtlich zu verfolgen, den Personalbestand der
Steuerverwaltung aufzustocken und in den Ausschüssen der UNO und der OECD zu
Fragen der Steuerhinterziehung und Steuervereinheitlichung mitzuarbeiten. Keinen
Erfolg hatte auch eine Motion der SVP-Fraktion, welche verlangte, dass keine
Doppelbesteuerungsabkommen gemäss OECD-Standard mit Nicht-OECD-Staaten
abgeschlossen werden. Der Rat überwies einzig eine auch vom Bundesrat empfohlene
Motion Fässler (sp, SG) für die Einsetzung einer Task-Force, welche sich mit den
Problemen im Zusammenhang mit den Auseinandersetzung zwischen der USA und der
schweizerischen Grossbank UBS befasst. 13

MOTION
DATUM: 20.03.2009
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies zwei Motionen seiner Wirtschafts- und Abgabenkommission
(WAK), welche diese nach einer Analyse des Entstehens der Finanzmarktkrise
eingereicht hatte. Die erste verlangte eine Überprüfung der
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Finma) im Hinblick auf eine Verbesserung ihrer
Funktionsfähigkeit. Der Ständerat unterstützte zwar den Inhalt dieser Motion, wandelte
sie aber auf Antrag seiner WAK in einen Prüfungsauftrag an den Bundesrat um. Damit
erklärte sich der Nationalrat nach einigem Zähneknirschen einverstanden. Die Finma
selbst beurteilte in einem ausführlichen Rechenschaftsbericht ihr eigenes Verhalten
grundsätzlich positiv. Die Erschütterung der internationalen Finanzmärkte habe ihrer
Ansicht nach in diesem Ausmass nicht erwartet werden können, und auch die
Aufsichtsbehörden der Staaten, die davon zuerst betroffen waren (USA und
Grossbritannien), seien davon überrascht worden. 14

MOTION
DATUM: 27.05.2009
HANS HIRTER

Der Nationalrat und nach ihm auch der Ständerat überwiesen ferner eine Motion der
Finanzkommission des Nationalrats (FK-NR), welche von der Finma verlangt, möglichst
rasch ein Entlohnungs- und Bonussystem für die Banken vorzulegen, welches keine
Anreize für das Eingehen grosser Geschäftsrisiken gibt. Die Finma hatte den Entwurf für
ein solches Musterreglement im Sommer präsentiert und in eine Vernehmlassung
gegeben. Die im internationalen Vergleich strengen Regeln fanden bei den politischen
Parteien, den Gewerkschaften und den Unternehmerverbänden grundsätzlich
Zustimmung. Die Bankiervereinigung verlangte allerdings einige Abschwächungen, da
sonst die inländischen Banken Wettbewerbsnachteile bei der Personalrekrutierung
erleiden würden. Die Finma berücksichtigte einen Teil dieser Kritiken, differenzierte
einige Bestimmungen entsprechend der Unternehmensgrösse und setzte sie für Banken
und Versicherungen für 2010 in Kraft. 15

MOTION
DATUM: 27.05.2009
HANS HIRTER

Zu Beginn des Berichtsjahrs beauftragte der Bundesrat das EFD mit der Ausarbeitung
eines Amtshilfegesetzes, das die DBA nach OECD-Standard verfahrensrechtlich
verankert. Um die neue Form der Amtshilfe bis zum Inkrafttreten des entsprechenden
Gesetzes zu gewährleisten, verabschiedete der Bundesrat Anfang September eine
Amtshilfeverordnung. Zu diesem Zweck wurde in der Eidgenössischen Steuerverwaltung
eine neue Dienststelle „Amtshilfe- und Rechtshilfevollzug“ geschaffen. Die Schweiz
unterhält auch Wirtschaftsbeziehungen zu Gebietskörperschaften, die sie
völkerrechtlich nicht anerkennt. In jenen Fällen ist ihr der Abschluss von
Doppelbesteuerungsabkommen in der Form eines Staatsvertrags nicht möglich. Um

MOTION
DATUM: 10.06.2010
SUZANNE SCHÄR
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künftig aber auch hier Vereinbarungen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
abschliessen zu können, richtete der Bundesrat im August 2010 eine Botschaft zum
Bundesgesetz über die Anerkennung privater Vereinbarungen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
an das Parlament. Über eine solche Regelung soll sichergestellt werden, dass die
Schweiz beispielsweise auch mit dem chinesischen Taipei ein DBA eingehen kann. 16

Die öffentliche Debatte um die zukünftige Handhabung des Bankgeheimnisses und
damit verbunden auch die Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und
Steuerbetrug gegenüber ausländischen sowie inländischen Steuerbehörden und
Bankkunden führte zu einer beträchtlichen Anzahl von Eingaben im Parlament, die
wahlweise seine Verteidigung verlangten, aber auch seine Aufgabe und den Übergang zu
einer allgemeinen Weissgeldstrategie des Finanzplatzes Schweiz forderten. Ihre
Behandlung in den Räten stand im Berichtsjahr noch aus. Ausnahme bildete eine
Motion, die vom Bundesrat zum Schutz des Bankgeheimnisses und zur Vermeidung
kostspieliger Amtshilfeverfahren verlangt, die neuen Doppelbesteuerungsabkommen
möglichst gemäss dem Prinzip der Abgeltungssteuer auszuhandeln. Demnach würden
die Vermögens- und Kapitalertragssteuern ausländischer Bankkunden direkt an der
Quelle erhoben und anonym an die Steuerbehörden jener Staaten überwiesen, in denen
die Klientel steuerpflichtig ist. Im Juni nahm der Nationalrat als Erstrat die
entsprechende Motion Graber (svp, BE) diskussionslos an, obschon der
Abgeltungssteuer in der öffentlichen Debatte keine grosse Implementationschancen
eingeräumt wurden. 17

MOTION
DATUM: 18.06.2010
SUZANNE SCHÄR

Obschon die GPK gegenüber der UBS keine Verfügungsgewalt zusteht, äusserte sie sich
im Bericht auch zu deren Rolle und forderte die Bank dazu auf, die internen Vorgänge
durch eine unabhängige Instanz aufarbeiten zu lassen und die Resultate zu
veröffentlichen. Um der Forderung politisch Nachdruck zu verleihen, nahm der
Ständerat im September mit 27 zu sieben Stimmen die Motion Graber (cvp, LU) an, die
den Bundesrat beauftragen will, die UBS mit allen ihm zur Verfügung stehenden
rechtlichen und politischen Mitteln zum Befolgen der GPK-Empfehlung zu bewegen. 18

MOTION
DATUM: 15.09.2010
SUZANNE SCHÄR

Da mit dem Bundesbeschluss über die Auferlegung der Kosten für die Behandlung
zweier Amtshilfegesuche des Internal Revenue Service der Vereinigten Staaten von
Amerika auf die UBS AG nur der Einzelfall UBS erfasst wurde, reichte die
Finanzkommission des Nationalrats als Antwort auf eine im März eingereichte
parlamentarische Initiative Amstutz (svp, BE), deren Lösungsansatz über eine Änderung
des Finanzmarktgesetzes als ungeeignet eingestuft wurde, eine Motion ein, die Amstutz‘
Anliegen inhaltlich aufnahm, worauf dieser die Initiative zurückzog. Die Motion forderte
die Schaffung gesetzlicher Grundlagen, die es dem Bund ermöglichen würden,
systemrelevanten Unternehmen die „aus dem normalen Rahmen fallenden Kosten in
Rechnung zu stellen“, die dem Bund im Falle eines Amtshilfeverfahrens entstehen. Als
Erstrat beschäftigte sich im Dezember die grosse Kammer mit dem Vorstoss. Gegen den
Willen des Bundesrats, der auf den anstehenden Bundesbeschluss zur
Kostenüberwälzung im Fall UBS sowie das geplante neue Steueramtshilfegesetz hinwies,
nahm der Nationalrat die Motion im Dezember mit grossem Mehr bei acht Nein-
Stimmen aus der SVP- und je einer aus den CVP- und FDP-Fraktionen an. 19

MOTION
DATUM: 01.12.2010
SUZANNE SCHÄR

Die fünf Motionen verlangten erstens eine regelmässige Aussprache zwischen dem
Finma-Präsidenten und dem Bundesrat, zweitens die durchgehende Protokollierung
sämtlicher Bundesratsbeschlüsse und –beratungen, drittens die Regelung von 3-er-
Ausschüssen bei wichtigen und departementsübergreifenden Geschäften, viertens eine
Stärkung der Führung in der Exekutive unter Berücksichtigung des Kollegialprinzips in
den Plänen zur Regierungsreform, fünftens die Ausdehnung des Anwendungsbereichs
von Art. 164 (Gläubigerschädigung) und 165 (Misswirtschaft) des Strafgesetzbuches auf
Grossunternehmungen. Der Ständerat nahm alle fünf Vorstösse im Verlauf des
Berichtsjahres diskussionslos an. Mit der Annahme gleichlautender Motionen in der
grossen Kammer wurden bis Ende 2010 alle Motionen überwiesen, mit Ausnahme der
dritten und fünften, deren Behandlung im Nationalrat noch ausstand.
Der Nationalrat akzeptierte auch eine weitere, von der CVP-Fraktion eingereichte
Motion, die als Konsequenz des GPK-Berichts eine Klärung der Rollen und Kompetenzen

MOTION
DATUM: 09.12.2010
SUZANNE SCHÄR
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der involvierten Behörden forderte. 20

Im Jahr 2010 hatte der Nationalrat einstimmig eine Motion aus der CVP/EVP/glp-
Fraktion angenommen, die vorsah, Regelungen betreffend Rollen und Kompetenzen
der in die UBS/USA-Krise involvierten Bundesbehörden zu schaffen. In der
Zwischenzeit war eine tripartite Vereinbarung zwischen dem EFD, der SNB und der
Finma getroffen worden. In den Augen des Ständerats wurde damit dem Anliegen der
Motion entsprochen. Die Motion wurde deshalb ohne Gegenantrag abgelehnt. 21

MOTION
DATUM: 03.03.2011
FABIO CANETG

Mit den Souveränitätskonflikten befasste sich auch die Motion Lüscher (fdp, GE), die
vom Bundesrat forderte, ein Souveränitätsschutzgesetz zu erarbeiten. Damit sollte ein
Mittel geschaffen werden, um extraterritorial wirkenden Bestimmungen anderer
Länder, welche die Souveränität der Schweizer Rechtsordnung verletzen, auf
rechtlicher Basis etwas entgegenzuhalten. Anstelle einer nachträglich strafrechtlichen
Verfolgung sollte eine Rechtsverletzung präventiv verhindert werden. Die Motion wurde
vom Nationalrat stillschweigend angenommen und an den Ständerat weitergeleitet, wo
sie im Berichtsjahr noch nicht bearbeitet worden war. 22

MOTION
DATUM: 17.06.2011
FABIO CANETG

Eine Motion Bischof (cvp, SO) beschäftigte sich mit den
Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz mit dem Vereinigten Königreich (UK) und
den USA.Sie verlangte, dass alle Vertragspartner in Sachen Bankkundengeheimnis
ähnliche Regelungen vorsehen müssten. Ivo Bischof erwähnte rechtliche Möglichkeiten
in Grossbritannien und den USA, die verhinderten, die wirtschaftlich Berechtigten eines
Vermögenswerts offenzulegen. Der Bundesrat wurde beauftragt, eine entsprechende
Gesetzesänderung für die Schweiz vorzuschlagen, die eine solche Möglichkeit ebenfalls
einschliesse. So sollte ein kompetitiver Rechtsrahmen für den Schweizer Finanzplatz
geschaffen werden. Bischof sah ein, dass die Lösungen im Vereinigten Königreich und
den USA unbefriedigend seien, ging aber offensichtlich davon aus, dass die
ausländischen Regelungen in den Verhandlungen nicht zur Disposition stehen würden.
Trotz Einwand des Bundesrats, dass die Motion seinen Handlungsspielraum in den
Verhandlungen um die Doppelbesteuerungsabkommen einschränke, wurde sie im
Nationalrat (Erstrat) mit 81 zu 75 und im Ständerat (Zweitrat) mit 21 zu 12 angenommen.
Zusätzlich zur CVP unterstützte allein die SVP die Motion, während die übrigen Parteien
den Vorstoss ablehnten. 23

MOTION
DATUM: 21.09.2011
FABIO CANETG

Im Zusammenhang mit den US-Regulierungen des Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA), welche ab 1.1.13 schrittweise in Kraft treten, forderte eine Motion Briner (fdp,
SH) die nötigen Anpassungen schweizerischen Rechts, die Souveränitätskonflikte mit
den USA verhindern helfen sollten. Er argumentierte, dass sowohl das Bankengesetz als
auch das Strafgesetzbuch angepasst werden müssten, weil Fatca extraterritoriale
Wirkung hätte. Diese entfalte sich durch die weitreichenden Informationspflichten, die
auf die in den USA tätigen Finanzintermediäre zukämen. Diese Informationspflichten
würden den heute gültigen Regeln des Strafgesetzbuchs und des Bankengesetzes
widersprechen, wie sie von Schweizer Finanzinstituten eingehalten werden müssen. Die
nötigen Anpassungen sollten derart ausgestaltet werden, dass die Schweiz gegenüber
dem Ausland nicht benachteiligt werde. Dazu sollte der Bundesrat auch Verhandlungen
mit den USA führen. Der Bundesrat begrüsste die Motion. Sie wurde in beiden Räten
stillschweigend angenommen. 24

MOTION
DATUM: 21.12.2011
FABIO CANETG

Der Ständerat behandelte im der Februarsession eine vom Nationalrat bereits 2011
angenommene Motion Lüscher, die vom Bundesrat die Erarbeitung eines
Souveränitätsschutzgesetzes verlangte. Damit sollten rechtsverletzende Handlungen,
die auf Druck eines Drittstaats erfolgen, präventiv verhindert werden. Die Motion ist im
Zusammenhang mit dem US-Steuerstreit und dem Erlass der FATCA-Regelungen zu
sehen. Der Ständerat nahm 2012 die vom Bundesrat unterstützte Motion ohne
Gegenantrag an. 25

MOTION
DATUM: 29.02.2012
FABIO CANETG
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Im Zuge der Verabschiedung des Steueramtshilfegesetzes wurden verschiedene
parlamentarische Vorstösse erfüllt oder aufgrund ihrer Hinfälligkeit vom Zweitrat
abgelehnt. Dazu zählte eine 2010 vom Nationalrat angenommene Motion Leutenegger
Oberholzer, die eine Beschleunigung der internationalen Amtshilfeverfahren gefordert
hatte und 2012 vom Ständerat ohne Gegenantrag abgelehnt wurde.  Das von der FDP-
Liberalen Fraktion mittels parlamentarischer Initiative vorgebrachte, von beiden
Kommissionen 2011 gut geheissene Begehren, wonach Amtshilfe nur im individuellen
Amtshilfeverfahren erlaubt sein sollte, nicht aber in Form eines automatischen
Informationsaustauschs wurde im bundesrätlichen Entwurf zum Steueramtshilfegesetz
aufgenommen, dann aber in der Detailbehandlung aufgegeben. 26

MOTION
DATUM: 29.05.2012
FABIO CANETG

Die Kontroverse um die von den Banken zu haltenden Eigenmittel war nach der
Verabschiedung der Revision des Bankengesetzes (2011) sowie der Genehmigung der
zugehörigen Verordnungen (2012) allerdings noch nicht beendet. Bürgerliche Politiker,
angeführt von ZKB-Bankrat Hans Kaufmann (svp, ZH), bemängelten, dass unter dem
neuen Regime die systemrelevanten Grossbanken aufgrund der ihnen möglicherweise
gewährten Eigenmittelrabatten weniger Eigenkapital halten müssten als die nicht
systemrelevanten Banken zweiter Kategorie (ZKB und Raiffeisen Gruppe).
Eigenmittelrabatte waren unter anderem für interne Risikomodelle vorgesehen, die
allerdings fast ausschliesslich von den Grossbanken unterhalten wurden. Eine Motion
der WAK-NR verlangte deshalb, dass die Eigenmittelanforderungen an systemrelevante
Banken und an die übrigen Banken in einem korrekten Verhältnis stehen müssten. Der
Bundesrat lehnte die Motion ab. Er argumentierte, dass die Eigenmittelrabatte, die den
systemrelevanten Banken möglicherweise gewährt würden, praktisch nicht dazu führen
könnten, dass diese weniger Eigenkapitel halten müssten als andere Banken. Der
Nationalrat folgte der bundesrätlichen und von der Ratslinken unterstützten
Argumentation jedoch nicht und nahm die Motion mit 114 zu 50 Stimmen an. 27

MOTION
DATUM: 18.09.2012
FABIO CANETG

Der internationale Druck auf das Schweizer Bankgeheimnis hatte sich seit 2010 auch in
Form von Datenkäufen ausländischer Steuerbehörden manifestiert. Dabei hatte
Deutschland zwischen 2010 und 2012 mindestens sechs Datenträger mit Angaben zu
deutschen (Schwarzgeld-)Kunden erworben. In der Schweiz wurden diese illegalen
Praktiken vor allem von bürgerlicher Seite als einem Rechtsstaat unwürdig eingestuft.
Deshalb versuchte sie, die Verwendung, Weitergabe und Publikation von
Bankkundendaten (Datenhehlerei) härter zu bestrafen. Eine Motion aus der
ständerätlichen Kommission für Rechtsfragen (RK-SR) wurde im Ständerat in der
Wintersession auf Antrag des Bundesrats angenommen und war am Jahresende im
Zweitrat hängig. Bereits 2011 war einer in ähnliche Richtung gehende parlamentarische
Initiative aus der FDP-Liberalen Fraktion Folge gegeben worden. Die Annahme des
neuerlichen Vorstosses geschah, nachdem das deutsche Bundesland Nordrhein-
Westfalen im Sommer 2012 erneut einen Datenträger aus der Schweiz gekauft hatte,
obwohl die deutsche Regierung in einer 2011 abgegebenen Erklärung zum damals im
Ratifikationsprozess stehenden Abgeltungssteuerabkommen festgehalten hatte, dass es
zu keinem weiteren „aktiven Erwerb“ von in der Schweiz entwendeten
Bankkundendaten kommen sollte. 28

MOTION
DATUM: 04.12.2012
FABIO CANETG

Eine 2011 von beiden Räten überwiesene Motion Bischof, die vom Bundesrat gefordert
hatte, die Diskriminierung des Schweizer Finanzplatzes gegenüber Vertragspartnern
von Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), namentlich den USA, bezüglich
Bankgeheimnis zu bekämpfen, wurde 2012 vom Bundesrat zur Abschreibung
empfohlen. Er sah keinen Anlass zu gesetzgeberischen Massnahmen. National- und
Ständerat lehnten den Abschreibungsantrag jedoch ab, weshalb das Begehren am
Jahresende nach wie vor beim Bundesrat pendent war. 29

MOTION
DATUM: 31.12.2012
FABIO CANETG

Abgelehnt wurde demgegenüber eine Motion bezüglich Datenhehlerei aus der
ständerätlichen Kommission für Rechtsfragen (RK). Eine Allianz aus SVP und Ratslinken
brachte das Geschäft mit Stichentscheid der Nationalratspräsidentin zu Fall; dies
nachdem sowohl der Ständerat (Annahme 2012) als auch der Bundesrat dem Anliegen
positiv gegenüber gestanden waren. 30

MOTION
DATUM: 19.06.2013
FABIO CANETG
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Auch fünf Jahre nach der UBS-Rettung durch Bund und SNB war die
Eigenkapitalausstattung von Schweizer Banken Thema im Parlament. Die Kleine
Kammer beriet als Zweitrat eine Motion der WAK-NR, die 2012 vom Nationalrat
angenommen worden war. Das Begehren fordert den Bundesrat dazu auf, die
Eigenkapitalbestimmungen für Banken der Kategorien 2 bis 5 in einer Verordnung
festzulegen. Diese Kompetenz oblag zum Zeitpunkt der Beratungen der Finma.
Zusätzlich sollte das Verhältnis von Eigenkapital der Banken zweiter Kategorie
gegenüber den systemrelevanten Banken erster Kategorie in einem korrekten Verhältnis
stehen. Anlass zur Beunruhigung gab die theoretische Möglichkeit, dass eine Bank
erster Kategorie minimal 14% risikogewichtetes Eigenkapital halten musste (bei
Gewährung aller Rabatte durch die Finma) während Banken der zweiten Kategorie unter
Umständen verpflichtet waren, Eigenkapitalquoten bis 14.4% bereitzustellen. Nachdem
der Ständerat einen Satz strich, der maximal 13% risikogewichtetes Eigenkapital für
nicht-systemrelevante Banken forderte, und die Motion einstimmig durchwinkte (32 zu
0 Stimmen), stimmte der Nationalrat auch der veränderten Motion zu (127 zu 47
Stimmen), und zwar mit Unterstützung des Bundesrats und gegen den Willen der
Ratslinken. Das Begehren war am Jahresende im EFD hängig. 31

MOTION
DATUM: 19.06.2013
FABIO CANETG

Kontrovers diskutiert wurde eine Motion der WAK-SR. Sie wollte, erstens, die
Bestimmungen betreffend Aufarbeitung der schweizerischen Vermögensverwaltung
für ausländische Kunden (lit. a) und, zweitens, die steuerliche Nicht-Abzugsfähigkeit
von Bussen (lit. b) in einem unbefristeten Bundesgesetz festhalten. Die Motion wurde
im Juni 2013 vom ständerätlichen Plenum ohne Gegenantrag angenommen. Die grosse
Kammer beriet die Anliegen in der Herbstsession. Die Aufarbeitung der Vergangenheit
würde die Finma zu stark belasten und in einen möglichen Interessenkonflikt bringen,
weil sie auch sich selbst beurteilen müsste, argumentierte die Kommissionsmehrheit.
Sie beantragte deshalb die Ablehnung von lit. a. Obwohl ein grosser Teil der WAK-NR
dieser Argumentation nicht zustimmen konnte (14 zu 11 Stimmen für Ablehnung), wurde
dazu kein Minderheitsantrag eingereicht. Der Mehrheitsantrag auf Annahme von lit. b
wurde damit begründet, dass sich die Nicht-Abzugsfähigkeit von Bussen als
komplizierter als gedacht herausstellte: Unter geltender Rechtslage war nur der Strafteil
einer Busse nicht abzugsfähig, während andere Teile der Busse zum geschäftsmässigen
(und damit abzugsfähigen) Aufwand gezählt werden durften. Bundesrätin Widmer-
Schlumpf unterstützte das Anliegen der Motion - im Gegensatz zu ihrer Position in der
ständerätlichen Detailberatung der „Lex USA“ - und erklärte sich bereit, eine
entsprechende Anpassung von StGH und DBG vorzuschlagen. Die
Kommissionsminderheit verwies darauf, dass die Regeln nicht während dem Spiel
geändert werden sollten (die UBS hatte bereits eine Busse bezahlt) und monierte den
ungenauen Wortlaut der Motion. Zudem erwartete sie bei Annahme von lit. b höhere
Gewinne für Unternehmen (aufgrund tieferem geschäftsmässigem Aufwand), was zu
höheren Boni für das Management und dadurch tieferem Risikobewusstsein führen
würde. Sie beantragte deshalb die integrale Ablehnung der Motion, was letztlich dank
Unterstützung aus SVP, FDP und rund einem Drittel der CVP und der BDP auch knapp
gelang (91 zu 89 Stimmen, 1 Enthaltung). 32

MOTION
DATUM: 09.09.2013
FABIO CANETG

Eine Motion aus der WAK-NR wollte – in explizitem Zusammenhang mit der „Lex USA“ –
den Schutz von Mitarbeitern und Dritten in einem eigenen Gesetz regeln, weil
entsprechende Schutzbestimmungen in der „Lex USA“ nur befristete Gültigkeit gehabt
hätten. Ohne Gegenantrag beschloss der Nationalrat im Juni 2013 Annahme. Im Herbst
lehnte der Ständerat die Motion jedoch ebenso einstimmig ab. Weil der Bundesrat den
Schutz der von Datenlieferungen betroffenen Personen im Rahmen seiner im Sommer
erteilten Einzelverfügungen nach Artikel 271 StGB vorsah, erachteten die
Kantonsvertreter die Forderung als inhaltlich erfüllt. 33

MOTION
DATUM: 10.09.2013
FABIO CANETG

Im Berichtsjahr setzte der Bundesrat erneut eine Expertenkommission ein, die sich mit
der Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes beschäftigen sollte. Zum
Aufgabenbereich der Gruppe „Brunetti II“ gehörte im Speziellen auch die Erarbeitung
einer Strategie, die den Marktzugang im Ausland wahren und verbessern sollte. Die
Berufung der zweiten Gruppe unter Leitung von Wirtschaftsprofessor Aymo Brunetti
erfolgte, nachdem die parlamentarischen Räte mittels Motion Bischof (cvp, SO) und
Motion Amaudruz (svp, GE) Druck auf den Bundesrat gemacht hatten, die Gruppe
„Brunetti I“ (welche die Empfehlungen betreffend AIA erarbeitet und im Juni des
Berichtsjahres präsentiert hatte) mit Branchenvertretern zu ergänzen und/oder ein

MOTION
DATUM: 25.09.2013
FABIO CANETG
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neues Expertengremium unter Einschluss von Branchenvertretern ins Leben zu rufen.
Die beiden Motionen wurden im Frühjahr 2013 im Ständerat (Motion Bischof, 26 zu 15
Stimmen bei 1 Enthaltung) und im Sommer im Nationalrat (Motion Amaudruz, 115 zu 70
Stimmen) gutgeheissen. Nur die SP, die GLP und die Grünen lehnten das Begehren
Amaudruz im Nationalrat ab. Der Bundesrat beschloss am 4.9. den Wünschen des
Parlaments zu entsprechen und ernannte im Oktober die Mitglieder der Gruppe
„Brunetti II“. Diese kamen sowohl aus der Verwaltung, der Wissenschaft, der SNB sowie
aus Banken und Versicherungen. Unabhängige Vermögensverwalter und Treuhänder
wurden nicht berücksichtigt, was im Vorfeld der Ernennungen (25.9.) den Nationalrat
(im Speziellen: CVP, SVP, FDP und GLP) dazu veranlasste, die Motion Bischof (cvp, SO)
entsprechend anzupassen. Diese passierte die Grosse Kammer darauf mit 118 zu 68
Stimmen. Der Ständerat verwies in der Wintersession darauf, dass das in der
Zwischenzeit vom Bundesrat ernannte Gremium weitere Expert/innen (beispielsweise
Vermögensverwalter und Treuhänder) zuziehen könne, weshalb er sowohl die
veränderte Motion Bischof (cvp, SO) als auch die Motion Amaudruz (svp, GE) ohne
Gegenantrag ablehnte. Der Schlussbericht der Gruppe „Brunetti II“ wurde per Ende
2014 erwartet. 34

Obwohl noch nicht im Parlament behandelt, entbrannte ob einer Motion Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) eine intensive vorparlamentarische Diskussion. Das Begehren
forderte für Banken eine Eigenkapitalquote von mindestens 10% der
nichtrisikogewichteten Aktiven, also eine deutliche Verschärfung der damals gültigen
Regeln. Am 30. Oktober publizierte der Bundesrat seine Stellungnahme, in der er
festhielt, dass er 2015 ohnehin zur Überprüfung der Auswirkungen der „Too-big-to-fail“
Massnahmen verpflichtet sei. Eine selektive Anpassung der erst 2011 erlassenen
Regelungen erachtete er deshalb als verfrüht. Zudem äusserte er sich gegenüber der
geforderten Eigenmittelhöhe kritisch. Eine ungewichtete Eigenkapitalquote von 10%
würde allein die beiden Grossbanken (UBS und CS) zu einer „massiven“
Kapitalaufstockung von mindestens CHF 150 Mia. zwingen, schrieb die Landesregierung.
Drei Tage nach dieser Stellungnahme erklärte Finanzministerin Widmer-Schlumpf
jedoch öffentlich: „Wir müssen uns Gedanken darüber machen, ob wir die
Eigenkapitalbasis nicht weiter verstärken müssen (...). Derzeit spricht man von 6 bis 10
Prozent [ungewichteter Eigenkapitalquote, die Red.]“. Tatsächlich vertraten mehrere
namhafte Ökonomen die Haltung, dass die Eigenmittelbestimmungen verschärft werden
sollten. Bürgerliche Politiker/innen kritisierten Widmer-Schlumpfs Äusserungen (die
mitunter zu starken Kursrückschlägen bei UBS- und CS-Aktien führten) scharf. Am
Jahresende war nicht klar, ob die Politik einer erneuten Verschärfung der
Eigenmittelbestimmungen zustimmen würde. Die Motion Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) wird voraussichtlich 2014 von den Räten behandelt. 35

MOTION
DATUM: 30.10.2013
FABIO CANETG

Im Berichtsjahr befassten sich die eidgenössischen Räte erneut mit verschiedenen
Geschäften, die im Zusammenhang mit dem Steuerstreit mit Deutschland standen. Eine
Motion Heer (svp, ZH) verlangte die Präzisierung einer Regelung im
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mit Deutschland, die nach Meinung des
Motionärs eine Diskriminierung von Schweizer Bürgern darstellte. Konkret ging es um
eine Bestimmung, die Deutschland eine „überdachende Besteuerung“ zugestand,
Deutschland also die Möglichkeit gab, in der Schweiz ansässige Steuerpflichtige zu
besteuern, falls diese ein Erwerbseinkommen in Deutschland erzielten und gewisse
Ansässigkeitsbestimmungen erfüllten. Dieses Recht wurde auch der Schweiz
zugestanden, weshalb die Gegner der Motion keine Diskriminierung erkennen konnten.
Allerdings legten deutsche Gerichte den Begriff des ständigen Wohnsitzes derart
extensiv aus, dass auch Steuerrechtsexperten eine Revision als angebracht erachteten.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er argumentierte, dass das
innerdeutsche Steuerrecht und dessen Interpretation durch die Motion nicht geändert
werden könnten. Trotzdem stellte er eine Revision des DBA in Aussicht, weil er das
Abkommen „in diesem Sinne nicht mehr richtig“ erachtete. In beiden Räten stimmte die
Ratslinke für eine Annahme. Die bürgerlichen Parlamentarier/innen tendierten
demgegenüber zu einem Nein. Im Nationalrat wurde die Motion mit 109 zu 77 Stimmen
angenommen, darauf aber vom Ständerat mit 21 zu 14 Stimmen abgelehnt
. 36

MOTION
DATUM: 10.12.2013
FABIO CANETG
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Nachdem der Nationalrat bereits 2013 zwei Motionen von SVP und Grünen zur
Aufspaltung von Grossbanken angenommen hatte, kamen die beiden Begehren 2014 in
die Kleine Kammer. Die Motion Baader (svp, BL) forderte etwas konkreter, dass das
Investmentbanking der Grossbanken von den für die Schweiz systemrelevanten
Funktionen zu trennen sei, während die Motion Schelbert (gp, LU) lediglich die nötigen
Schritte forderte, ein funktionales und territoriales Trennbankensystem einzuführen.
Der Bundesrat lehnte beide Begehren ab. Er verwies mitunter auf den Bericht der
Expertenkommission zur Grossbankenregulierung von 2010: Die Expertinnen und
Experten hatten damals ein Trennbankensystem wegen der Konzernhaftung als nicht
zielführend abgelehnt. Zudem erachtete die Landesregierung den 2011 eingeschlagenen
Weg der Grossbankenregulierung als ausreichend. Diese Meinung vertrat auch die
Mehrheit der ständerätlichen Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK-SR), weshalb
sie dem Rat ebenfalls, wenn auch knapp mit 7 zu 6 Stimmen, Ablehnung beantragte.
Gleichzeitig mit der Beratung der beiden Motionen nahm die WAK-SR ein
Kommissionspostulat an (siehe unten), das vom Bundesrat, ähnlich dem 2013
überwiesenen Postulat Leutenegger Oberholzer (sp, BL) – dessen Bericht  im Rahmen
des Evaluationsberichts zur Grossbankenregulierung per Frühjahr 2015 erwartet wurde
– einen Bericht zum Trennbankensystem verlangte. Weil im Ratsplenum kein
Gegenantrag zum Kommissionspostulat vorlag, war bei den Beratungen der zwei
Motionen klar, dass das Postulat überwiesen werden würde, weshalb sich die
Polparteien für eine Sistierung der Motionen aussprachen. Es wäre unklug, vor dem zu
erwartenden Bericht bezüglich Trennbankensystem (der gebündelt mit der Evaluation
zur Grossbankenregulierung vorgelegt werden sollte) über die beiden Motionen zu
entscheiden, so die Begründung. Das Argument der Gegner einer Sistierung, wonach
durch eine Ablehnung der Motionen Rechtssicherheit geschaffen werden könnte,
liessen die Polparteien nicht gelten. Im Rahmen von weiteren, bis Ende 2014 im
Nationalrat (Erstrat) noch nicht behandelten Vorstössen zum Thema Aufspaltung von
Grossbanken wäre eine erneute Diskussion um ein Trennbankensystem sowieso nicht
zu vermeiden. Die Mehrheit im Plenum liess sich von dieser Argumentation nicht
überzeugen und lehnte den Sistierungsantrag mit 24 zu 16 Stimmen ab. Noch etwas
deutlicher (mit 25 zu 12 Stimmen) entschieden die Kantonsvertreter und
Kantonsvertreterinnen darauf, die beiden Motionen abzulehnen. 37

MOTION
DATUM: 12.03.2014
FABIO CANETG

Eine 2014 von Ständerat Abate (fdp, TI) eingereichte Motion hatte die Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes zum Ziel. Der Motionär wollte den
Bundesrat auffordern, italienische Treuhandgesellschaften (Fiduciarie statiche) als
Börsenagenten anzuerkennen. Durch die Anerkennung dieser Treuhandgesellschaften
als Börsenagenten würden diese von der Umsatzabgabe befreit, und zwar auch dann,
wenn sie die ihnen anvertrauten Gelder bei einer Schweizer Bank hinterlegten. Nach
geltendem Recht schuldeten die Fiduciarie statiche die Umsatzabgabe nur dann, wenn
sie die Gelder einer Schweizer Bank zur Verwaltung überliessen, nicht aber, wenn sie
die Gelder einer ausländischen Bank anvertrauten. Der Motionär war der Ansicht, dass
dadurch ein „offensichtlicher“ Wettbewerbsnachteil für die Schweizer Banken
entstehe. Ohne Gegenantrag überwiesen die beiden Parlamentskammern die Motion an
den Bundesrat. 38

MOTION
DATUM: 18.03.2014
FABIO CANETG

Auch 2014 behandelten die eidgenössischen Räte verschiedene Geschäfte im
Zusammenhang mit dem US-Steuerstreit, so auch eine Motion Bischof (cvp, SO) von
2009. Diese hatte gefordert, die Schlechterstellung des Schweizer Finanzplatzes
aufgrund der damals eingeführten erweiterten Amtshilfe zu kompensieren. Ein erster
Abschreibungsantrag der Landesregierung war 2012 gescheitert. Bereits im Folgejahr
hatte der Nationalrat jedoch entschieden, dem erneuten bundesrätlichen
Abschreibungsantrag stattzugeben. Der Ständerat folgte der Grossen Kammer 2014
diskussionslos, wodurch die Motion (in Form eines Geschäfts des Bundesrates) definitiv
abgeschrieben wurde. 39

MOTION
DATUM: 18.03.2014
FABIO CANETG

Eine Motion Briner (fdp, SH), die 2010 im Angesicht der damals zu erwartenden
Einführung der US-Regulierung Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
eingereicht worden war, wurde 2014 durch die eidgenössischen Räte abgeschrieben.
Die Motion hatte gefordert, mit den USA Verhandlungen betreffend den
Rahmenbedingungen der FATCA-Umsetzung aufzunehmen, was in der Zwischenzeit
geschehen war (der entsprechende Staatsvertrag war 2013 durch das Parlament
genehmigt worden). 40

MOTION
DATUM: 10.06.2014
FABIO CANETG
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Ihren Schatten voraus warfen im Berichtsjahr 2014 zwei Motionen aus den Reihen der
SP und der SVP. Beide forderten, die Eigenkapitalanforderungen für systemrelevante
Banken zu erhöhen. Konkret schwebte den Genossen eine ungewichtete
Eigenkapitalquote von mindestens 10 Prozent vor, während die Motion der SVP-Fraktion
eine Höhe von 6 Prozent für systemrelevante Institute vorschlug. Beide Geschäfte
wurden, obwohl sie bis zum Jahresende 2014 nicht in den Räten behandelt wurden,
verschiedentlich von den Medien aufgegriffen, im Speziellen im Zusammenhang mit der
Publikation des Expertenberichts der Gruppe „Brunetti II“ zur Finanzmarktstrategie
(siehe unten, Finanzplatz und Bankgeheimnis). 41

MOTION
DATUM: 06.12.2014
FABIO CANETG

Eine 2012 überwiesene Motion Lüscher (fdp, GE), die Anpassung von Schweizer Recht
im Angesicht der sich damals abzeichnenden Einführung der US-Regulierung FATCA
gefordert hatte, war am Jahresende im EFD hängig. 42

MOTION
DATUM: 31.12.2014
FABIO CANETG

Eine weitere veraltete Motion, die 2010 im Angesicht der Verhandlungen um die
Vergangenheitsbewältigung – im Speziellen bezüglich Deutscher Schwarzgelder –
eingereicht worden war, war im Berichtsjahr 2014 nach wie vor im Ständerat (Zweitrat)
hängig. Die Motion verlangte, dass der Bundesrat eine möglichst breit angelegte
Einführung einer Abgeltungssteuer anstreben solle, was seit dem Scheitern des
Abgeltungssteuerabkommens mit Deutschland 2011 als illusorisch galt und deshalb nicht
weiterverfolgt wurde. 43

MOTION
DATUM: 31.12.2014
FABIO CANETG

Eine Motion Graber (svp, BE) aus dem Jahre 2010, die die Einführung einer
Abgeltungssteuer als die zu favorisierende Lösung beim Aushandeln von
Steuerabkommen mit fremden Statten definieren wollte, wurde 2015 im Ständerat
behandelt. Die Forderung des Vorstosses, der vom Nationalrat 2010 noch angenommen
worden war, galt jedoch als überholt, insbesondere vor dem Hintergrund der Ablehnung
eines entsprechenden Steuerabkommens durch den Deutschen Bundesrat 2011 und der
beschlossenen Einführung des automatischen Informationsaustausches (AIA) auf 2018.
Deshalb lehnte die kleine Kammer die Motion diskussionslos ab. 44

MOTION
DATUM: 02.12.2015
NICO DÜRRENMATT

Le Conseil national et le Conseil des Etats ont adopté le classement de la motion sur la
reconnaissance des fiduciaires italiennes en tant qu'agents de change dans le cadre de
l'examen de la loi sur les droits de timbre (LT).

MOTION
DATUM: 12.09.2017
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